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Leitfaden für Veranstalter

Zeitgrenzen

Festsiegel „zünftig-vernünftig feiern“

Damit Organisatoren und Festbesucher Spaß am Feiern haben können, möchten die
Landrätinnen und Landräte sowie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Allgäus die
Festveranstalter mit dem Festsiegel unterstützen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Ziel soll
es sein, Feste mit Spaß und Freude veranstalten zu können und Sicherheit zu gewährleisten.

Um das Festsiegel zu erhalten, müssen Sie als Veranstalterin oder Veranstalter besondere
Voraussetzungen erfüllen, die Ihre Veranstaltung jugendgerechter werden lässt. Im Gegenzug
können sich Eltern und Jugendliche an der Auszeichnung orientieren und sicher sein, dass Sie
als Veranstaltung auf einen jugendschutzgerechte Festkultur Wert legen und damit ein
positives Engagement für die jungen Menschen zeigen.

Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite, die unten verlinkt ist. Hier können Sie
auch in wenigen Schritten das Festsiegel beantragen.

Links

Informationen zum Festsiegel des Kuratoriums Sicheres Allgäu

Jugendschutz

Das Jugendschutzgesetz hat den Zweck, Kinder und Jugendliche vor Gefahren und negativen
Einflüssen u.a. in der Öffentlichkeit zu schützen. Das Jugendschutzgesetz gilt in der
Öffentlichkeit, also an Orten, die der Allgemeinheit zugänglich sind wie beispielsweise
Geschäfte, Gaststätten, Kinos und Diskotheken. Als öffentlich gelten auch Räume und Orte,

https://www.sicheres-allgaeu.de/festsiegel.html
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wenn dort Eintrittsgeld zu zahlen ist oder, wenn vorher nicht klar ist, wer diese besuchen wird.
Das Jugendschutzgesetz schützt Kinder und Jugendliche durch Beschränkungen, Verbote und
Pflichten für Gewerbetreibende vor Gefährdungen in der Öffentlichkeit.

Wenn Sie vorhaben, Ihre Veranstaltung auch Jugendlichen zugängig zu machen, müssen Sie
einige zusätzliche Punkte beachten.

Sie als Veranstalter haben die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten
Veranstaltung das Jugendschutzgesetz eingehalten wird.

Unter bestimmten Umständen muss bei der Gemeinde ein Antrag auf Gestattung gestellt
werden. Eine Gestattung nach § 12 GastG wird benötigt, wenn vorrübergehend, zu einem
bestimmten Anlass Alkohol ausschenkt werden soll. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Beitrag „Ausschenken von Alkohol“ oder erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Ausführliche Information

Wenn Sie vorhaben, Ihre öffentliche Veranstaltung auch Jugendlichen zugängig zu
machen, müssen Sie einige zusätzlich Punkte beachten.

Sie als Veranstalter haben die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten
Veranstaltung das Jugendschutzgesetz eingehalten wird.

Wichtig ist vorab, einen Jugendschutzbeauftragten festzulegen, der sich möglichst
zeitnah mit dem Jugendamt, sowie der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzt
und über die geplante Veranstaltung informiert. Der Jugendschutzbeauftragte ist
während der gesamten Veranstaltung für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen
verantwortlich. Außerdem ist er Ansprechpartner für auftretende Probleme oder Fragen
bezüglich des Jugendschutzes.

Im Vorfeld der Veranstaltung müssen alle Personen, die an der Veranstaltung beteiligt
sind, über geltende Bestimmungen des Jugendschutzgesetztes informiert werden.

Während der Veranstaltung haben Sie als Veranstalter die gesetzliche Pflicht, die für Ihre
Veranstaltung geltenden Vorschriften durch deutlich sichtbare und gut lesbare Aushänge
bekannt zu machen. Einen Vordruck hierfür finden Sie unter dem Punkt Dokumente.  

Die Anwesenheit von Jugendlichen erfordert sowohl beim Ausschank von Alkohol als auch
bei der zeitlichen Anwesenheit die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.

Zeitgrenzen: In der Regel ist der Aufenthalt von Minderjährigen nach 24 Uhr nicht mehr
gestattet.

 Kinder und Jugendliche
unter 16 Jahren

Jugendliche
ab 16 Jahren

https://veranstalterleitfaden.ostallgaeu.de/themen/ausschank-alkohol/
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Gaststättenbereich In Begleitung einer
personensorge-berechtigten
oder erziehungsbeauftragten
Person bei Einnahme einer
Mahlzeit oder eines Getränkes in
der Zeit von 5 Uhr bis 23 Uhr
gestattet.

Ohne Begleitung
durch eine
personensorge-berechtigte
oder eine erziehungs-
beauftragte Person in der
Zeit von 24 Uhr bis 5 Uhr
nicht gestattet

Nachtbars und Nacht-
clubs oder
vergleichbare
Vergnügungs-
betriebe

nicht gestattet

Tanzveranstaltungen Ohne Begleitung einer
personensorgeberechtigten oder
einer erziehungsbeauftragten
Person nicht gestattet.
Kinder (unter 14 Jahren) bis 22
Uhr und Jugendliche (unter 16
Jahren) bis 24 Uhr, wenn es eine
Veranstaltung eines
anerkannten Trägers der
Jugendhilfe oder eine
Veranstaltung ist, die der
künstlerischen Betätigung oder
der Brauchtumspflege dient.

Ohne Begleitung einer
personensorge-berechtigten
oder erziehungs-
beauftragten Person bis 24
Uhr gestattet.

Spielhallen Anwesenheit in Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem
Spielbetrieb dienenden Räumen nicht gestattet.

Glücksspiele Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeiten nur auf
Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen gestattet, wenn
Gewinn in Waren von geringem Wert besteht

Sonderregel: Gem. § 5 Abs. 2 JuSchG darf die Anwesenheit von Kindern bis 22 Uhr und
von Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr jeweils ohne Begleitung gestattet werden,
wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt
wird. Weiterhin ist in diesen Zeiten Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren auch eine
Teilnahme ohne Begleitung zu gestatten, wenn die Tanzveranstaltung der künstlerischen
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.

Eine besondere Erlaubnis des Jugendamtes ist für Ausnahmen nach § 5 Abs. 2 JuSchG
nicht erforderlich.

Der Einlass muss über die gesamte Veranstaltungsdauer kontrolliert werden, auch dann,
wenn kein Eintrittsgeld mehr erhoben werden soll. Hierbei muss auch darauf geachtet
werden, dass keine alkoholischen Getränke mit auf die Veranstaltung gebracht werden.

Sie sind als Veranstalterin oder Veranstalter dafür verantwortlich, dass spätestens um 24
Uhr alle Minderjährigen ohne Erziehungsberechtigten oder personensorgeberchtigten
Begleitpersonen die Veranstaltung verlassen.

Ausweiskontrolle: Nach dem Personalausweisgesetz ist das Einbehalten von
Personalausweisen zu Kontrollzwecken (z.B. bei einer Einlasskontrolle eines Festes) nicht
gestattet. Dies gilt auch für das Einbehalten der Kopie des Ausweises. Begründet wird
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dies mit der Gefahr einer unkontrollierten Verbreitung sensibler Daten. Der PartyPass ist
eine gute Möglichkeit für minderjährige (unter 18) Festbesucher, bei Festen eingelassen
zu werden. Anstatt des Personalausweises wird der PartyPass (nach Kontrolle, ob die
Angaben korrekt sind) abgegeben und nach der Veranstaltung wieder abgeholt. Damit
kann das bewährte Verfahren am Einlass einer Veranstaltung weiter praktiziert
werden. Vorlagen können Sie sich im Internet herunter laden.

Rauchen: Kinder und Jugendliche dürfen in der Öffentlichkeit nicht Rauchen. Der
Konsum von Tabakware ist Kindern und Jugendlichen zu untersagen. Tabakware ist neben
der klassischen Zigarette, die Shisha, jede Art von elektrischer Zigarette, elektrische
Shisha, nikotinfreie (E-)Shisha und (E-) Zigarette, Zigarillo und Tabak und
Schnupftabak. Sollten Sie einen Automaten betreiben, an dem Tabakwaren zu erwerben
sind, so ist dieser so zu sichern, dass Kinder und Jugendlichen, z.B. durch technische
Vorrichtungen keinen Zugriff auf den Inhalt haben.

Alkohol Ausschank: Der Einsatz von Jugendlichen hinter der Bar/Theke ist nicht
gestattet. Das Thekenpersonal muss bezüglich der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
explizit die darin inbegriffenen Vorgaben zum Ausschank von Alkohol beachten und
umsetzen. Hier empfiehlt es sich, Jugendliche bereits beim Einlass z.B. durch
andersfarbige Bändchen o.ä. zu kenntlich zu machen, andernfalls muss bei jedem
Ausschank nach dem Ausweis gefragt werden.

Kindern, die noch keine 14 Jahre alt sind, darf weder Alkohol ausgeschenkt noch
anderweitig zur Verfügung gestellt werden oder dessen Konsum gestattet werden (Ist
ebenfalls zu überwachen, dass kein Alkohol von Erwachsenen oder Jugendlichen an
Kinder weitergegeben wird). Kindern im Alter zwischen 14 und 15 Jahren darf unter
Umständen der Konsum von Bier, Wein oder Sekt genehmigt werden, WENN die ELTERN
dabei sind UND dies ausdrücklich erlauben. Verkauft werden darf der Alkohol an diese
Altersgruppe nicht! Jugendlichen ab einem Alter von 16 Jahren darf kein
brandweinhaltiger Alkohol (also Schnaps und Schnapsmischgetränke oder auch Alkopops)
ausgeschenkt, anderweitig zur Verfügung gestellt oder dessen Konsum gestattet werden.

Veranstaltungen auf denen zu einem Festpreis unbegrenzt Alkohol konsumiert werden
kann, sind in Deutschland seit einigen Jahren verboten. Auch die Werbung für eine so
genannte „Flatrate-Party“ ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Erziehungsbeauftragung: Gemäß Jugendschutzgesetz können Eltern die
Aufsichtspflicht und Erziehungsaufgaben für ihre minderjährigen Kinder zeitweise an
andere volljährige Personen als „erziehungsberechtigte Person“ übertragen. Die
Übertragung ist zeitlich begrenzt, sollte schriftlich erfolgen und muss durch die jeweiligen
Ausweise nachgewiesen werden.
Durch die Übertragung der Erziehungsberechtigung kann minderjährigen Jugendlichen
unter anderem der Aufenthalt auf Veranstaltungen nach 24 Uhr gestattet werden.
Der Vordruck kann verwendet werden (siehe Dokumente). Sie als Veranstalterin oder
Veranstalter haben die Pflicht, die Richtigkeit der Erziehungsbeauftragung zu prüfen. Sie
müssen also feststellen, ob das Dokument vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist
und ob die erziehungsberechtigte Person tatsächlich in der Lage ist, die Aufsichtspflicht
zu erfüllen (ist sie z.B. alkoholisiert, ist sie dazu nicht mehr in der Lage). Veranstalter
oder Veranstalterinnen selbst dürfen die Erziehungsberechtigung nicht übernehmen.
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Bauwagenparty: Ein Bauwagen, in dem eine Party veranstaltet wird, ist im Sinne des
Jugendschutzgesetzes weder eine Gaststätte noch eine Verkaufsstelle. Der Bauwagen ist
allerdings dann „öffentlich“, wenn ein nicht bestimmbarer und nicht bestimmter
Personenkreis die Veranstaltung besuchen kann und besuchen wird. Wenn der Bauwagen
auf Privatgrund steht, immer von denselben Jugendlichen besucht wird und
Außenstehende keinen Zutritt haben, liegt keine öffentliche Veranstaltung vor. Wenn der
Personenkreis allerdings zu groß wird und eventuell Eintritt verlangt wird, ist wieder von
einer öffentlichen Veranstaltung auszugehen.

Liegt die Öffentlichkeit vor, muss sich an dafür geltenden Regeln und Gesetzte gehalten
werden und die Bauwagenbesitzerin oder der -besitzer wird verantwortlich. Neben
allgemein zugänglichen Verkehrsflächen wie Straßen oder Anlagen gehören auch
unbeschränkt zugängliche Gebäude und Einrichtungen zur Öffentlichkeit. Auch jene
Gebäude und Einrichtungen die auf Privatgrund stehen sind dann „öffentlich“, wenn sie
frei zugänglich sind. Eine Veranstaltung ist dann öffentlich, wenn die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer oder der Teilnehmerkreis allgemein nicht näher bestimmt ist. Jeder, der
die Eintrittsbedingungen (Preis, Dresscode, Motto, etc.) akzeptiert, kann an der
Veranstaltung teilnehmen. Selbst wenn der Teilnehmerkreis bestimmt werden kann, liegt
eine öffentliche Veranstaltung vor, wenn es weder gegenüber Veranstalterinnen und
Veranstalter noch gegenüber Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine persönliche Bindung
gibt. Maßgeblich ist nicht die Bezeichnung (z.B. „geschlossene Gesellschaft“), sondern
immer der tatsächliche Charakter der Veranstaltung. Tatsächlich private Veranstaltungen
wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Betriebsfeste oder Ähnliches sind nicht öffentlich.
Werden diese Veranstaltungen allerdings geöffnet (z.B. durch die Einladung auf
öffentliche Plattformen im Internet) ist dies nicht mehr der Fall.

Liegt die Öffentlichkeit vor, gelten alle Regeln des Jugendschutzgesetzes hinsichtlich der
Öffentlichkeit (Aufenthalt, Aushang, Kontrollen, Verantwortlichkeit, etc.).

Aufgaben

Jugendschutzbeauftragten festlegen, der sich möglichst zeitnah mit dem Jugendamt,
sowie der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzt und über die geplante
Veranstaltung informiert

Alle Personen, die an der Veranstaltung beteiligt sind, im Vorfeld der Veranstaltung
über geltende Bestimmungen des Jugendschutzgesetztes informieren

Während der Veranstaltung die für die Veranstaltung geltenden Vorschriften zum
Jugendschutz durch deutlich sichtbare und gut lesbare Aushänge bekannt zu
machen.

Vorgaben für zeitliche Anwesenheit und Ausschank von Alkohol in Bezug auf
Jugendliche einhalten

Einlass über die gesamte Veranstaltungsdauer kontrollieren

Sicherstellen, dass spätestens um 24 Uhr alle Minderjährigen ohne
Erziehungsberechtigten oder personensorgeberchtigten Begleitpersonen die
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Veranstaltung verlassen

Sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche nicht rauchen

Besonderheiten beim Ausschenken von Alkohol beachten und einhalten (z.B. Einsatz
von Jugendlichen hinter der Bar nicht gestattet, Thekenpersonal muss Vorgaben
zum Jugendschutz beim Ausschank von Alkohol umsetzen, Kinder unter 14 Jahre
darf von niemandem Alkohol zur Verfügung gestellt werden)

Wenn Übertragung der Erziehungsbeauftragung auf andere Personen zulassen wird,
muss die Richtigkeit der Erziehungsbeauftragung geprüft werden (Sie müssen
feststellen, ob das Dokument vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt ist und ob
die erziehungsberechtigte Person tatsächlich in der Lage ist, die Aufsichtspflicht zu
erfüllen (ist sie z.B. alkoholisiert, ist sie dazu nicht mehr in der Lage))

Ansprechpartner

Landratsamt Ostallgäu
Beauftragte für Kinder- und Jugendschutz
Frau Luca Eckermann
08342 911-129
luca.eckermann@lra-oal.bayern.de

Kreisjugendring Ostallgäu/Kommunale Jugendarbeit
08342 911-811
info@kjr-ostallgaeu.de

Dokumente zum Herunterladen

Formular zur Erziehungsbeauftragung PDF-Datei, 35 KB
Darstellung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (z.B. für Aushang) PDF-Datei,
173 KB
Formular für den Unterweisungsnachweis für Personen am Ausschank PDF-Datei, 44 KB
Bekanntmachung zur Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen
PDF-Datei, 17 KB

Links

Jugendschutz aktiv - Informationen für Gewerbetreibende und Veranstalter:innen
Der Kreisjugendring bietet vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für Jugendverbände/-
vereine im Landkreis (z.B. Materialverleih für Veranstaltungen)
Informationen zum Festsiegel des Kuratoriums Sicheres Allgäu
Informationen zum Party-Pass

https://veranstalterleitfaden.ostallgaeu.de/fileadmin/user_upload/leitfaden/Erziehungsbeauftragung.pdf
https://veranstalterleitfaden.ostallgaeu.de/fileadmin/user_upload/leitfaden/Jugendschutzgesetz.pdf
https://veranstalterleitfaden.ostallgaeu.de/fileadmin/user_upload/leitfaden/Merkblatt__Unterweisungsnachweis.pdf
https://veranstalterleitfaden.ostallgaeu.de/fileadmin/user_upload/leitfaden/Mitwirkung_von_Kindern_und_Jugendlichen_bei_Veranstaltungen.pdf
https://www.jugendschutz-aktiv.de/de/infos-gewerbe-veranstalter
https://www.kjr-ostallgaeu.de/service-verleih
https://www.kjr-ostallgaeu.de/service-verleih
https://www.sicheres-allgaeu.de/festsiegel.html
https://www.partypass.de/
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